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Kraftfahrzeuggewerbe:
vorläufige Bilanzdes Autojahres 2023
Verunsicherte Kunden halten sich beim Neuwagenkauf
eines E-Fahrzeugs zurück

Gut ausgelastete Kfz-Werkstätten,
Kaufzurückhaltung bei Neufahrzeugen
und ein stabiles Geschäft mit Gebraucht-
wagen – so lässt sich die Lage des Kraft-
fahrzeuggewerbes im zu Ende gegan-
genen Jahr 2023 zusammenfassen. Die
Zahl der Pkw-Neuzulassungen hat sich
zwar im Vergleich zum vergangenen
Jahr verbessert, bei den E-Fahrzeugen
bestand jedoch insbesondere bei den
privaten Kaufinteressenten eine deut-
liche Zurückhaltung.

Gründe dafür waren fehlende Angebo-
te bezahlbarer Kleinwagen und die
unklare Situation beim Umweltbonus.

Zwar wurde der Fördertopf für die rein
batterieelektrischen Fahrzeuge nochmal
um 400 Millionen Euro aufgestockt,
gleichzeitig ist das Volumen für dieses
Jahr von ursprünglich geplanten 1,4
Milliarden Euro auf 810 Millionen Euro
reduziert worden. Außerdem verringert
sich gleichzeitig die Fördersumme pro
Fahrzeug und der Umweltbonus wird
nur noch bis zum 31. Dezember 2024
gewährt.

Das Ende des Umweltbonus für
E-Fahrzeuge kommt zu früh
Für das Kraftfahrzeuggewerbe kommt
das Ende der Förderung für die E-Mobi-

lität zum Ende 2024 zu früh. Bei dem
aktuellen Zulassungstempo ist das Re-
gierungsziel des Hochlaufs der E-Mobi-
lität auf 15 Millionen Fahrzeuge bis
2030 nicht zu erreichen. Wer solche
politischen Ziele setzt, muss auch die
dafür passenden Instrumente liefern.
Dazu gehört der schnelle Ausbau der
Ladeinfrastruktur in Deutschland und in
ganz Europa auch für Nutzfahrzeuge.
Ganz wichtig sind darüber hinaus ein-
fache Bezahlmöglichkeiten an den Lade-
säulen. Auch muss über einen wettbe-
werbsfähigen Strompreis nachgedacht
werden. Wichtig sind außerdem nicht-
monetäre Anreize für E-Mobilität, wiekl Sit ti b i U ltb d E d d Fö d fü di E M bi tä A i fü E M bilität iununklklararee SiSitutuatatioionn bebeimim UUmwmweleltbtbononusus.. dadass EnEndede dderer FFörö dederurungng fürür ddieie EE-MMobobi-i momonenetätärere AAnrnreieizeze ffürür EE-Mobilitätä , wiw e
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zum Beispiel die Freigabe von Sonder-
fahrspuren für batteriebetriebene Fahr-
zeuge und Plug-in-Hybride sowie freies
Parken.

Kfz-Werkstätten sind gut
ausgelastet
Auch weil es bei den Neuzulassungen
hapert, sind die Kfz-Werkstätten zurzeit
gut ausgelastet. Die Kaufzurückhaltung
vieler Menschen führt dazu, dass sie
ihre Fahrzeuge länger nutzen und dafür
mehr in Wartung und Reparatur inves-
tieren. Das Pkw-Durchschnittsalter liegt
inzwischen bei zehn Jahren.

MittelständischesKfz-Gewerbehält
Menschen und Wirtschaft mobil
In den 40.000 Autohäusern und Kfz-Be-
trieben beschäftigt das mittelständische
Kraftfahrzeuggewerbe in Deutschland
mit 475.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern doppelt so viele Menschen wie
die Deutsche Bahn. Die Beschäftigten in
den Autohäusern und Kfz-Werkstätten
machen ihren Job und sorgen dafür,
dass Menschen mit ihrem Auto zur Ar-
beit oder in den Urlaub kommen – ohne
Streiks zu Hauptreisezeiten oder perma-

nente technische Probleme wie bei an-
deren Verkehrsträgern. Sie sorgen dafür,
dass die Wirtschaft mobil bleibt. Die
individuelle Automobilität ist für die
Menschen auch in Zukunft unverzicht-
bar, ganz gleich mit welchem Antrieb.

Gute Ausbildung ist Basis
des zukünftigen Erfolgs
Fundament des künftigen Erfolgs der
Kfz-Betriebe sind gute Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, vor allem gute Auszu-
bildende. Mit über 90.000 Auszubilden-
den im Jahr ist das Kfz-Gewerbe wieder
eine der aktivsten Ausbildungsbran-
chen. Um für die Zukunft gerüstet zu
sein, muss schon ab der Grundschule in
die Bildung junger Menschen investiert
werden, nicht zuletzt im sprachlichen
und mathematischen Bereich. Dafür
sind hervorragend ausgestattete Berufs-
schulen und die Gleichbehandlung mit
akademischen Ausbildungswegen bei
der Berufsförderung notwendig. Anders
ist das altersbedingte Ausscheiden vie-
ler erfahrener Fachkräfte aus den ge-
burtenstarken Jahrgängen der 1950er
und 1960er Jahre nicht zu kompensie-
ren.

Aus- und Einbaukosten im Mangelfall
– Ersatzansprüche der Kfz-Betriebe

Stellt sich nach dem Einbau eines Ersatz-
oder Zubehörteils heraus, dass das verbaute
Teil mangelhaft ist, können Kfz-Betriebe dem
Grunde nach die zusätzlich für den Ausbau
des mangelhaften und den Einbau eines
mangelfreien Teils angefallenen Kosten von
ihrem Lieferanten ersetzt verlangen. Den-
noch kommt es immer wieder vor, dass Lie-
feranten sich weigern, Kfz-Betrieben die
Aus- und Einbaukosten zu erstatten. Dann
stellt sich für den betroffenen Betrieb die
Frage, ob er eine Kostenerstattung erfolg-
reich im Klagewege geltend machen kann.
Das wiederum hängt von der maßgeblichen
Anspruchsgrundlage ab. Sie richtet sich da-
nach, ob der Kfz-Betrieb das vom Lieferanten
erworbene (mangelhafte) Teil im Rahmen
eines Reparatur- oder Kundenauftrags in ein
Fahrzeug eingebaut oder angebracht hat oder
ob er das (mangelhafte) Teil im Rahmen eines
Thekenverkaufs an einen Kunden verkauft hat.
Und was gilt, wenn der Kunde das verbaute
(mangelhafte) Teil selbst mitgebracht hatte?
Die über die Innung/Landesverband zu be-
ziehende Broschüre „Aus- und Einbaukosten
im Mangelfall – Ersatzansprüche der Kfz-Be-
triebe“ soll dem Leser einen Überblick über
die derzeitige Rechtslage verschaffen und ihn
damit bei der Entscheidung unterstützen, ob
es sich lohnen könnte, die Aus- und Einbau-
kosten vom Lieferanten einzuklagen. Eine
anwaltliche Beratung im Einzelfall soll und
kann sie allerdings nicht ersetzen.

Kurz und knapp
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Ihr Schutz bei Phishing-Mails
Alltag in Deutschland: Die Mitarbeiterin eines Autohauses öffnet die scheinbar seriöse
E-Mail einer Bank. Darin wird sie aufgefordert, umgehend wichtige Daten zu aktualisieren.
Und genau hier lauert die Gefahr.

Denn Phishing beschreibt eine
Methode, mit deren Hilfe versucht
wird, persönliche Daten von Inter-
netnutzern zu erhalten. Dies ge-
schieht sehr häufig mit gefälschten
E-Mails.

Daher ist beim Thema Phishing meis-
tens auch von Phishing-Mails die Rede.
Allerdings kann Phishing auch durch
eine gefälschte Webseite stattfinden,
die täuschend echt aussieht.

Die Folgen sind gravierend, und mög-
licherweise bedeuten sie für kleinere
und mittlere Betriebe sogar das Aus.
Hier hilft Ihnen unsere Cyberversiche-
rung. Wir unterstützen Sie bereits im
Vorfeld mit Sicherheitstrainings und
Prävention: Nutzen Sie zum Beispiel

unsere Online-Plattformmit realistischen
Phishing-Simulationen und vielemmehr
rund um die Informationssicherheit. So
beugen Sie und Ihr Team vor, überhaupt
Opfer eines Angriffs zu werden. Und
wenn trotz aller Vorsicht dennoch etwas
passiert, unterstützt die NÜRNBERGER
Cyberversicherung gleich mehrfach,
wenn der Betrieb wegen eines Cyber-An-
griffs stillsteht. IT-Experten helfen sofort
rund um die Uhr bei noch laufenden
Hackerangriffen und bei der Wiederher-
stellung von Daten. Außerdem ersetzen
wir die laufenden Fixkosten und den
entgehenden Gewinn des Unterneh-
mens. Kommen Dritte zu Schaden,
kümmern wir uns auch um deren Scha-
densersatzansprüche. Und vom Daten-
schutzrecht bis zur Pressearbeit: Kommt
es zum Schaden, ist für alles gesorgt.

Christian Stettner
Leitung Gewerbe und Verbände

NÜRNBERGER AutoMobil
Versicherungsdienst GmbH
Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg

Telefon: 0911-5313247
Telefax: 0911-531813247
Mobil: 0151-53840997
Christian.stettner@nuernberger-
automobil.de
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Abgasuntersuchung (AU)
AU-Geräteleitfaden zur Bedienerführung (Software-Versionen 4, 5, 5.01)

Mit der Einführung der Bediener-
führung von AU-Abgasmessgeräten
(AU-Geräteleitfaden) – Software
Version 6 – nebst Anlage für die be-
dienergeführte AU-Durchführung
an AU-pflichtigen Kraftfahrzeugen
(Pkw, Nutzfahrzeuge, Krafträder)
wurde, neben der Integration eines
Prüfablaufes für die Messung der
Partikelanzahlkonzentration (PN-
Messung), weiterhin eine erleich-
ternde Regelung für die AU-Durch-
führung an Kraftfahrzeugen mit
Fremdzündungsmotor bzw. Kom-
pressionszündungsmotor aufge-
nommen.

Sofern die für die Abgasuntersuchung
zur Verfügung gestellten Herstellervor-
gaben unzureichend, nicht anwendbar
oder unplausibel sind, besteht für den
AU-Prüfer die Möglichkeit, die in den
Übersichten zu Ziffer 2.2 der AU-Richt-
linie vorgegebenen gesetzlichen Werte
(z.B. Motortemperatur >60°C, erhöh-
te Leerlaufdrehzahl 2.500 min–1 bis
3.000 min–1 usw.) sowie die alterna-
tiven Möglichkeiten (Leerlauf- bzw.
Abregeldrehzahl für das anzuwenden-
de Drehzahlfenster [min./max.] mes-
sen) für die AU-Durchführung entspre-
chend anzuwenden. Diese für alle
Untersuchungsstellen (Prüfstellen der
Überwachungsorganisationen, AU-
Werkstätten) erleichternde Regelung
im Umgang mit den gesetzlichen Wer-
ten und den Herstellervorgaben ist je-
doch nur für die AU-Durchführung auf
Grundlage der Software-Version 6
möglich.

Mit der Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums für Digitales und Verkehr
wird die bereits praktizierte Vorgehens-
weise bei fehlenden, unzureichenden,
nicht anwendbaren oder unplausiblen
Herstellervorgaben gemäß des Geräte-
leitfadens Software-Version 6 nunmehr

auch bei der Nutzung des Geräteleit-
fadens Software-Versionen 4, 5 und
5.01 den AU-Prüfern in den berechtig-
ten Untersuchungsstellen erlaubt.

Für die Praxis bedeutet dies, dass der
AU-Prüfer z.B. eine Leerlaufdrehzahl
oder eine Abregeldrehzahl analog der

Vorgehensweise über die alternative
Möglichkeit (Leerlauf- bzw. Abregel-
drehzahl für das anzuwendende Dreh-
zahlfenster [min./max.] messen) nach
Geräteleitfaden Software-Version 6 er-
mitteln und bei der AU-Durchführung
auch mit dem Geräteleitfaden Software
Versionen 4, 5 und 5.01 anwenden darf.
Dies gilt nur unter der Voraussetzung,
dass sämtliche gesetzliche Solldaten
gemäß Ziffer 2.2 der AU-Richtlinie ein-
gehalten werden und zusätzlich auf
dem AU-Nachweis unter Erläuterungen/
Bemerkungen vom AU-Prüfer zwingend

vermerkt wird: „#, Herstellervorgaben
nicht anwendbar“.

Absolut unzulässig ist dabei jedoch,
vorhandene AU-Daten Solldaten oder
Herstellervorgaben manuell so zu ver-
ändern oder anzupassen, um eine Ab-
gasuntersuchung erfolgreich abschlie-

ßen zu können, z.B. Herabsetzen der
Motor-/Öltemperatur bzw. Heraufsetzen
der CO-, Trübungs- oder PN-Grenzwer-
te usw.

Die folgenden zwei Übersichten ver-
deutlichen die Vorgehensweisen beim
Umgang mit den gesetzlichen Werten
und den Herstellervorgaben für die ent-
sprechenden Prüfverfahren an Kraftfahr-
zeugen mit Fremdzündungsmotor bzw.
Kompressionszündungsmotor ohne
bzw. mit einem OBD-System und an
Krafträdern.
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Gesetzliche Vorgaben bzw. alternative Vorgehensweisen bei Kraftfahrzeugen
mit Fremdzündungsmotor (Otto) und Kraftrad

Otto Kraftrad
ohne KAT mit G-KAT mit G-KAT und OBD ohne KAT mit G-KAT

Motortemperatur ≥ 60º C
Leerlauf drehzahl
messen
(Ist-Drehzahl)

Ist-Drehzahl Ist-Drehzahl Ist-Drehzahl –

Leerlaufdrehzahl
– Sollwert

gemessene Ist-Dreh-
zahl +/– 150 min–1

gemessene Ist-Dreh-
zahl +/– 100 min–1

gemessene Ist-Dreh-
zahl +/– 50 min–1

800 bis 1.200 min–1 2.000 bis 3.000 min–1

CO-Gehalt bei
Leerlauf

≤ 3,5 %Vol. ≤ 0,5 %Vol. 1)

≤ 0,3 %Vol. 2)
– ≤ 4,5 %Vol. –

Erhöhte Leerlauf-
drehzahl

– 2.500 bis 3.000 min–1 – –

Lambda im
erhöhten Leerlauf

– 0,97 bis 1,03 – –

CO-Gehalt bei
erhöhtem Leerlauf –

≤ 0,3 %Vol. 1)

≤ 0,2 %Vol. 2)

≤ 0,1 %Vol. 3)

≤ 0,2 %Vol. 2)

≤ 0,1 %Vol. 4)
– ≤ 0,3 %Vol.

AU-Nachweis Software-Version 6: Sämtliche manuell eingegebenen oder geänderten Solldaten werden auf dem Nachweis mit dem Sonder-
zeichen „#“ kenntlich gemacht. Zusätzlich kann unter Erläuterungen/Bemerkungen vermerkt werden: „Herstellervorgaben nicht
anwendbar“.
Software-Versionen 4, 5 und 5.01: Bei manuell eingegebenen oder geänderten Solldaten muss vom AU-Prüfer unter Erläute-
rungen/Bemerkungen zwingend vermerkt werden: „#, Herstellervorgaben nicht anwendbar“.

1) ohne EG-Typgenehmigung oder Fahrzeuge, die vor dem 01.07.2002 erstmals in den Verkehr gebracht worden sind.
2) Alle anderen Kraftfahrzeuge
3) Für nichtprüfbare Fahrzeuge ab Euro 6/Euro VI; diese werden nach dem alternativen Prüfverfahren (Otto mit G-KAT) inklusive einer Sichtprüfung der
Kontrollleuchte Motordiagnose und ggf. des NOX-Warnsystems (jeweils Vorhandensein und Funktion) geprüft.
4) Für Fahrzeuge ab Euro 6/Euro VI.

Gesetzliche Vorgaben bzw. alternative Vorgehensweise bei Kraftfahrzeugen mit Kompressionsmotor (Diesel)

Diesel
ohne OBD mit OBD bis Euro 5 mit OBD ab Euro 6

Motortemperatur ≥ 80° C bzw. übliche Betriebstemperatur von z.B. ≥ 60° C
Leerlaufdrehzahl messen (Ist-Drehzahl) Ist-Drehzahl Ist-Drehzahl
Leerlaufdrehzahl – Sollwert gemessene Ist-Drehzahl

+/– 150 min–1
gemessene Ist-Drehzahl

+/– 50 min–1

Standdrehzahl messen (Ist-Standdrehzahl) – Ist-Standdrehzahl –
Abregeldrehzahl – Sollwert
(Standdrehzahlbegrenzung)

keine elektr.
Standdrehzahlbegrenzung

gemessene Standdrehzahl
+/– 100 min–1

–

Trübungswert Plakettenwert 1), ansonsten
≤ 2,5 m–1 2) bzw.

≤ 1,5 m–1 3)
–

Partikelanzahlkonzentration (PN) – – ≤ 250.000 cm–3

AU-Nachweis Software-Version 6: Sämtliche manuell eingegebenen oder geänderten Solldaten werden auf dem
Nachweis mit dem Sonderzeichen „#“ kenntlich gemacht. Zusätzlich kann unter Erläuterungen/Bemer-
kungen vermerkt werden: „Herstellervorgaben nicht anwendbar”.
Software-Versionen 4, 5 und 5.01: Unter Erläuterungen/Bemerkungen muss vom AU-Prüfer zwin-
gend vermerkt werden: „#, Herstellervorgaben nicht anwendbar“.

1) Ist der Plakettenwert nicht verfügbar oder ist technisch begründet, dass er nicht anzuwenden ist, gilt der vom Hersteller für das Kraftfahrzeug
vorgegebene Sollwert.
2) Für Fahrzeuge, die vor dem 01.10.2006 erstmals in den Verkehr gekommen sind.
3) Für Fahrzeuge, die ab dem 01.10.2006 erstmals in den Verkehr gekommen sind.
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Muss ein Kfz-Betrieb einen Gefahrgutbeauftragten bestellen?
Anlass für diese Frage ist, dass gewerbliche Entsorgungspartner den Kfz-Betrieben einen kosten-
pflichtigen Dienstleistungsvertag für die Bereitstellung eines externen Gefahrgutbeauftragten mit
Beratungsleistung anbieten.

Kfz-Betriebe können u.a. durch
selbst durchgeführte Transporte von
Gefahrgütern oder die Übergabe
von Gefahrgütern (z.B. zur Entsor-
gung) am Gefahrguttransport betei-
ligt sein.

Beispiele für Gefährliche Güter im Kfz-
Betrieb (Frischware und Abfallstoffe)
sind insbesondere:
 Gase in Flaschen aller Art und Spray-
dosen
 Brennbare Flüssigkeiten, Kraftstoffe,
Lacke, Bremsenreiniger, etc.
 Ölfilter, Altöle (nur unbekannter
Herkunft oder chlorierte)
 Selbstentzündliche Stoffe (Mietputz-
tücher)
 Airbags und Gurtstraffer
 Lithiumbatterien (diagnostizierbare,
unbeschädigte oder nicht defekte)

Ob ein Unternehmen einen Gefahrgut-
beauftragten bestellen muss oder eine

Befreiung in Anspruch nehmen kann,
wird in der Gefahrgutbeauftragtenver-
ordnung (GbV) geregelt und obliegt
einer Prüfung im Einzelfall anhand der
tatsächlichen Gegebenheiten (wie z.B.
die anfallende Nettomasse pro Jahr) im
jeweiligen Betrieb.

Nach § 3 Abs. 1 GbV ist ein Betrieb,
sobald er an der Beförderung (u.a. Trans-
port, Übernahme, Ablieferung, Ver- und
Auspacken oder Be- und Entladen) ge-

fährlicher Güter beteiligt ist und ihm
Pflichten als Beteiligter in der Gefahrgut-
verordnung Straße zugewiesen sind, zu
einer schriftlichen Bestellung von min-
destens einem Sicherheitsberater für die
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahr-
gutbeauftragter) verpflichtet.

Bestehen Ausnahmen von der
Verpflichtung zur Bestellung eines
Gefahrgutbeauftragten?
Es muss kein Gefahrgutbeauftragter
bestellt werden, wenn bei einem Trans-
port die höchstzulässigen Gesamtmen-
gen nicht überschritten werden (1.000
Punkte-Regel – Erläuterung dazu z.B. in
der Broschüre KB008 der BGRCI).

Weitere wichtige Befreiungen nach § 2
GbV gelten für Unternehmen,
 denen ausschließlich Pflichten als
Auftraggeber (= beauftragt einen Ent-
sorgungsbetrieb) des Absenders (=
versendet selbst oder für einen Dritten

gefährliche Güter) oder Entladers zuge-
wiesen sind und die an der Beförderung
gefährlicher Güter von nicht mehr als
50 Tonnen netto je Kalenderjahr betei-
ligt sind.
 die gefährliche Güter von nicht mehr
als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr für
den Eigenbedarf in Erfüllung betrieb-
licher Aufgaben befördern.
 deren Tätigkeit sich auf die Beförde-
rung gefährlicher Güter erstreckt, die
von den Vorschriften des ADR freige-

stellt sind (z.B. Sondervorschriften oder
begrenzte und freigestellte Mengen).

Weitere betriebliche Pflichten im
Zusammenhang zum Umgang mit
Gefahrstoffen/gefährlichen Gütern
Unabhängig von der Bestellung eines
Gefahrgutbeauftragten müssen Mit-
arbeitende zum Umgang mit Gefahr-
stoffen und gefährlichen Gütern unter-
wiesen sein. In diesem Zusammenhang
gehört auch das Erstellen von Gefähr-
dungsbeurteilungen und Betriebsanwei-
sungen zu den betrieblichen Pflichten.

Fazit:

1.Die GbV verpflichtet einen Kfz-Be-
trieb zur schriftlichen Bestellung

von mindestens einem Gefahrgutbeauf-
tragten, sobald er an der Beförderung
gefährlicher Güter beteiligt ist und ihm
Pflichten als Beteiligter in der Gefahr-
gutverordnung Straße zugewiesen sind.

2.Der Kfz-Betrieb ist von dieser Ver-
pflichtung befreit, wenn bei einem

Transport die höchstzulässigen Gesamt-
mengen nicht überschritten werden.

3.Greift für den Kfz-Betrieb eine
Befreiung nach § 2 GbV ein, be-

steht keine Verpflichtung zur Bestellung
eines Gefahrgutbeauftragten.

4.Kfz-Betriebe sollten für die An-
wendung der Befreiung die an der

Beförderung beteiligten Massen an
gefährlichen Gütern pro Jahr dokumen-
tieren.

5.Die Betriebsführung des Kfz-Be-
triebs hat unabhängig von einer

etwaig vorliegenden Befreiung die
Durchführung von Unterweisungen und
die Erarbeitung von Gefährdungsbeur-
teilungen zur Erfüllung der Arbeits-
sicherheitsvorgaben sicherzustellen.
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Bundestag beschließt Mautänderungsgesetz
Der Bundestag hat am 20. Oktober 2023 im Rahmen des Mautänderungsgesetzes
die Ausweitung der Mautpflicht für Lastkraftwagen beschlossen.

Am 1. Dezember 2023 wurden für die
Maut CO2-Emissionsklassen als neues
Tarifmerkmal eingeführt. Für die
Lkw-Maut wird folglich ein CO2-Auf-
schlag erhoben, pro Tonne CO2 wird
ein Aufschlag in Höhe von 200 € fäl-
lig. Konkret bedeutet dies, dass für
alle Fahrzeuge mit einer technisch
zulässigen Gesamtmasse über 7,5
Tonnen zusätzlich zur bestehenden
Maut ein Mautteilsatz für den CO2-
Ausstoß zur bisherigen Maut hinzu-
gerechnet wird. Dieser Mautteilsatz
kann je nach Fahrzeugklasse bis zu
0,16 € pro Kilometer betragen.

Seit 1. Januar 2024 sind mit Erdgas
betriebene Fahrzeuge (CNG/LNG) nach
einer Klassifizierung in Schadstoffklas-
sen mautpflichtig, analog den mit Diesel
angetriebenen Fahrzeugen.

Erdgasbetriebene Fahrzeuge sind auf-
grund ihrer konkreten Eigenschaften,
wie beispielsweise der spezifischen
Kohlenstoffdioxid-Emissionen, in Koh-
lenstoffdioxid-Emissionsklassen einge-
teilt.

Ab dem 1. Juli 2024 müssen alle Fahr-
zeuge mit einer technisch zulässigen
Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen
für die Benutzung von Bundesfernstra-
ßen Maut entrichten. Konkret: Eine
Mautpflicht kann nur eintreten, wenn
das „Motorfahrzeug“ (d.h. das Zugfahr-
zeug) eine technisch zulässige Gesamt-
masse von mehr als 3,5 Tonnen auf-
weist. Auch Fahrzeugzüge mit insge-
samt höherer Gesamtmasse unterfallen
damit nicht der Mautpflicht, wenn das
Zugfahrzeug max. 3,5 Tonnen hat.

Welche Fahrzeuge sind
mautpflichtig?
Fahrzeuge und Fahrzeugkombinatio-
nen, die

1.für den Güterkraftverkehr be-
stimmt sind oder verwendet wer-

den und

2.deren technisch zulässige Gesamt-
masse mehr als 3,5 Tonnen be-

trägt (Aufgrund europarechtlicher Vor-
gaben bildet zukünftig bei allen Maut-
regelungen die „technisch zulässige
Gesamtmasse“ und nicht die „zulässige

Gesamtmasse“ den Anknüpfungs-
punkt).

Ausnahmen von der Maut
über 3,5 Tonnen
 Dauerhaft: emissionsfreie Fahrzeuge
mit einer technisch zulässigen Gesamt-
masse von bis zu 4,25 Tonnen.
 Emissionsfreie schwere Nutzfahr-
zeuge bis 31. Dezember 2025.
 Sogenannte Handwerkerfahrzeuge
mit einer technisch zulässigen Gesamt-
masse von weniger als 7,5 Tonnen (Das
Handwerk und vergleichbare Branchen
sind von diesen Regelungen ausgenom-
men, die Maut entfällt hier auch nach
dem 01.07.2024 auf Fahrzeuge über
7,5 Tonnen). Voraussichtlich wird es eine
unbürokratische Voranmeldemöglich-
keit für alle Handwerksbetriebe geben.
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Reparatur- und Wartungsinformationen II
EuGH-Urteil zum Zugang zu technischen Informationen der Fahrzeughersteller

Der EuGH hat in seinem Urteil vom
09.11.2023 in der Rechtssache
C-319/22 GVA gegen Scania CV AB
erneut die Datenüberlassungspflich-
ten der Automobilindustrie gegen-
über unabhängigen Wirtschaftsteil-
nehmern wie Werkstätten, Ersatz-
teilhändlern und Herausgebern
technischer Informationen bestätigt.
Der Gesamtverband Autoteile-Han-
del e. V. (GVA) hatte gegen den Lkw-

Hersteller Scania CV AB auf Zugang
zu Reparatur- und Wartungsinfor-
mationen geklagt.

Im Mittelpunkt der Entscheidung stand
die Frage, welche Informationen für die
Reparatur undWartung von Fahrzeugen
in welcher Form zur Verfügung gestellt
werden müssen. Weitere Kernfrage des
Rechtsstreits betraf den Zugang zur
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN)

und deren Rolle als potenziell personen-
bezogenes Datum im Rahmen der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Gemäß der Typgenehmigungsverord-
nung (EU) 2018/858 müssen Fahrzeug-
hersteller unabhängigen Marktteilneh-
mern technische Informationen in Form
von „maschinenlesbaren und elektro-
nisch verarbeitbaren Datensätzen“ zur
Verfügung stellen. Lange Zeit war um-

Reparatur- und Wartungsinformationen I
EuGH-Urteil für eine Entlastung der Kfz-Betriebe und einen fairen Wettbewerb

In der Rechtssache Carglass GmbH/
A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co.
KG gegen FCA Italy SpA (Rechtssache
C-296/22) hat sich der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil
vom 05.10.2023 für einen bedeuten-
den Schritt zur Entlastung der Kfz-
Betriebe beim Zugang zu Fahrzeug-
daten über die OBD-Schnittstelle
entschieden.

Der EuGH entschied zugunsten der
unabhängigen Werkstätten. Er führte
aus, dass zusätzliche Schutzmaßnah-
men die Wettbewerbsfähigkeit der
Werkstätten beeinträchtigen und gegen
die Typgenehmigungsverordnung (EU)
2018/858 verstoßen würden. Er stellte
klar, dass unabhängige Wirtschaftsak-
teure uneingeschränkten Zugang zu
den benötigten Informationen für ihre
Aufgaben im Bereich der Fahrzeugrepa-
ratur und -wartung haben müssen,
ohne dass für sie andere als die in der
Verordnung vorgesehenen Bedingun-
gen gelten. Konkret bedeutet dies, dass
unabhängigen Marktteilnehmern der
Zugriff auf den „vollständigen Diagnose-
datenstrom“ über die OBD-Schnittstelle
gewährt werden muss. Im Weiteren
muss das Lesen und Schreiben von

Diagnosedaten im Stillstand und wäh-
rend der Fahrt des Fahrzeugs ermöglicht
werden.

Der EuGH erkennt an, dass die Einhal-
tung der UNECE-Regelung R155 zur
Cybersicherheit von Fahrzeugen die
Fahrzeughersteller nicht von ihren Ver-
pflichtungen im Rahmen der Typgeneh-
migungsverordnung (EU) 2018/858
entbindet. Der EuGH stellt klar, dass die

durch die Fahrzeughersteller festgeleg-
ten Bedingungen für den Zugang zum
Fahrzeug, wie eine dauerhafte Online-
Anbindung und eine Registrierung beim
Fahrzeughersteller, die Zugangsrechte
unabhängiger Marktteilnehmer be-
schränken und somit nicht rechtmäßig
sind. Die Fahrzeughersteller müssen
nach diesem EuGH-Urteil ihre Strategien
für den Datenzugriff und die Daten-
sicherheit überprüfen.
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stritten, ob dies für alle Kategorien von
technischen Informationen gilt, ob Fahr-
zeughersteller die FIN ihrer Fahrzeuge
angeben und in welchem Format die
Informationen bereitgestellt werden
müssen.

Der EuGH hat diese Fragen nun zuguns-
ten der unabhängigen Marktteilnehmer
beantwortet. Nach dieser Entscheidung
müssen für die Reparatur und Wartung
der Fahrzeuge die Fahrzeughersteller die
jeweilige FIN und alle damit zusammen-
hängenden technischen Informationen
als Datensätze in einem Format anbie-
ten, das für eine direkte elektronische
Verarbeitung geeignet ist. Die Daten-
banken, die die Fahrzeughersteller vor-
halten, müssen umfassend durchsuch-

bar sein. Die Suche muss nicht nur nach
der FIN, sondern auch nach den vorge-
sehenen „zusätzlichen Merkmalen“,
z.B. Radstand, Motorleistung oder
Ausstattungsvariante, möglich sein so-
wie Informationen über alle Originaltei-
le des Fahrzeugs enthalten.

Unabhängige Marktteilnehmer müssen
in der Lage sein, technische Informatio-
nen aus dem Format zu extrahieren, in
dem die Fahrzeughersteller ihnen die
erforderlichen Daten zur Verfügung
stellen, um diese Daten unmittelbar
nach ihrer Erfassung für die Weiterver-
wendung zu speichern. PDF-Dateien
werden dieser Anforderung nicht ge-
recht. Eine Datenbankschnittstelle, die
eine maschinengesteuerte Abfrage er-

möglicht, muss jedoch nicht vorgehalten
werden.

Auswirkungen für Betriebe
im Kfz-Gewerbe
Dieses Urteil bringt weitere Klarheit zum
Umfang und zur Art und Weise, wie
Fahrzeughersteller den unabhängigen
Wirtschaftsakteuren, (z.B. Reparatur-
werkstätten und Ersatzteilhändler) Zu-
gang zu Reparatur-, Wartungs- sowie
Ersatzteilinformationen gewähren müs-
sen. Konkret bedeutet dies, dass unab-
hängigen Marktteilnehmern Zugang zu
technischen Informationen, wie u.a.
über Originalteile des Fahrzeugs, nicht
nur auf der Grundlage der FIN, sondern
auch auf der Grundlage von zusätzlichen
Merkmalen ermöglicht werden muss.

Sachmangelhaftung
Kostentragungspflicht im Falle eines unberechtigten Nacherfüllungsverlangens des Käufers

Tritt ein Fehler am Fahrzeug auf, re-
klamieren Käufer eines Gebraucht-
wagens häufig einen Sachmangel.
Stellt sich später aber heraus, dass
der Fehler keinen Sachmangel dar-
stellt, stellt sich die Frage, wer für
die oft zeit- und kostenaufwendigen
Kosten der Fehlersuche und die für
den Transport des Fahrzeugs in die
Werkstatt des Verkäufers angefalle-
nen Transportkosten aufzukommen
hat. Mit diesen Fragen hat sich das
LG Neubrandenburg im Rahmen
einer Schadensersatzklage des Käu-
fers in seinem Urteil vom 02.11.2022
(Az. 1 S 20/21) befasst.

Sachverhalt
8 Monate nach Erwerb eines gebrauch-
ten Opel Corsa blieb das Fahrzeug, für
das der Käufer eine Garantieversiche-
rung abgeschlossen hatte, während ei-
ner Fahrt wegen eines Motorschadens
liegen. Der Käufer, der von einem Sach-
mangel ausging, verlangte vom Verkäu-
fer, das Fahrzeug in dessen Werkstatt
abzuschleppen. Dort stellte der Verkäu-
fer fest, dass die Steuerkette gerissen
war. Im Gegensatz zum Käufer war er
der Ansicht, dass kein Sachmangel vor-
lag, was später vom gerichtlich bestell-
ten Sachverständigen bestätigt wurde.
Er bot dem Käufer an, das Fahrzeug

kostenpflichtig zu reparieren. Die Ga-
rantieversicherung erklärte ihre Ein-
standspflicht in Höhe des vereinbarten
Erstattungsbetrags, der knapp die Hälf-
te der veranschlagten Reparaturkosten
abdeckte. Dies lehnte der Käufer ab. Auf
Wunsch des Käufers meldete der Ver-
käufer das Fahrzeug des Käufers ab, das
auf dem Gelände des Verkäufers blieb.
Ein halbes Jahr später verlangte der
Käufer unter Fristsetzung die Reparatur
und anschließende Herausgabe seines
Fahrzeugs. Der Verkäufer war jedoch
nur bereit, das Fahrzeug nach einer
Zahlung von 300 € herauszugeben und
berief sich auf sein Werkunternehmer-
pfandrecht. Der Anspruch gegenüber
der Garantieversicherung war zwischen-
zeitlich verfallen. Während der Standzeit
auf dem ungeschützten Hof des Verkäu-
fers waren zwischenzeitlich diverse
Schäden an dem Fahrzeug entstanden.
Hierfür und wegen Wegfalls der Ein-
standspflicht der Garantieversicherung
machte der Käufer später gerichtlich
Schadensersatzansprüche geltend. Sein
ursprüngliches Begehren, den Kaufver-
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Sachmangelhaftung
Nacherfüllungsfrist beim Verbrauchsgüterkauf
nach neuem Kaufrecht

Möchte ein Käufer vom Kaufvertrag
zurücktreten, muss er dem Verkäu-
fer zuvor eine angemessene Nach-
erfüllungsfrist gesetzt haben, es sei
denn, sie ist nach den gesetzlichen
Regelungen ausnahmsweise ent-
behrlich. Dieser Grundsatz gilt seit
der Reform des Sachmangelhaf-
tungsrechts im Jahr 2022 nicht mehr
für Verbrauchsgüterkaufverträge,
die nach dem 01.01.2022 abge-
schlossen worden sind. Was aber gilt,
wenn der Verbraucher dem Verkäu-
fer dennoch eine Frist zur Nacherfül-

lung gesetzt hat? Mit dieser Frage
hat sich nunmehr das LG Düsseldorf
in seinem Urteil vom 22.03.2023
(Az. 9 O 167/22) befasst.

Sachverhalt
Gegenstand des Rechtsstreits war ein
gebrauchter Seat Leon, der 6 Tage nach
Übergabe an die Käuferin einen Motor-
schaden erlitten hatte. Der Verkäufer,
ein Gebrauchtwagenhändler ohne eige-
ne Werkstatt, erklärte sich bereit, das
absprachegemäß in seinen Betrieb ab-
geschleppte Fahrzeug zu untersuchen

trag wegen eines Sachmangels rückab-
zuwickeln, ließ er fallen.

Entscheidung der Gerichte
Das in erster Instanz angerufene AG
entschied, dass dem Käufer kein An-
spruch auf Schadensersatz für die wäh-
rend der Standzeit entstandenen Schä-
den an dem Fahrzeug zustand, weil er
nicht beweisen konnte, dass dem Ver-
käufer eine schuldhafte Pflichtverlet-
zung zur Last gelegt werden konnte.
Allerdings sprach es dem Käufer einen
Schadensersatzanspruch wegen der ent-
gangenen Garantieversicherung zu, weil
der Verkäufer die Herausgabe des Fahr-
zeugs nicht hätte verweigern dürfen.
Diese Rechtsansicht teilte das LG Neu-
brandenburg nicht, so dass der Käufer
letztlich leer ausging.

Aus den Entscheidungsgründen des
LG Neubrandenburg ergibt sich fol-
gendes:

1.Der Verkäufer hat die Herausgabedes Fahrzeugs zu Recht verwei-
gert, weil ihm ein Zurückbehaltungs-
recht (nach § 273 Abs. 1 BGB) wegen
der nicht erfolgten Bezahlung der Ab-
schleppkosten zustand. Dass sich der
Verkäufer auf „sein Werkunternehmer-

pfandrecht“ berufen hatte, das mangels
Abschlusses eines Werkvertrages gar
nicht entstanden war, war unerheblich.

2.Kosten für die Prüfung des Nach-
erfüllungsverlangens des Käufers

bei einem unberechtigten Nacherfül-
lungsverlangen des Käufers
 Steht fest, dass das Fahrzeug keinen
Sachmangel aufwies, kann der Verkäu-
fer seine Kosten für die Prüfung des
Nacherfüllungsverlangens des Käufers
nur unter sehr engen Voraussetzungen
ersetzt verlangen.
 Ein unberechtigtes Mangelbeseiti-
gungsverlangen des Käufers stellt eine
zum Schadensersatz verpflichtende
schuldhafte Vertragsverletzung dar,
wenn der Käufer erkannt oder fahrlässig
nicht erkannt hat, dass kein Mangel
vorliegt, sondern die Ursache für die von
ihm beanstandete Erscheinung in sei-
nem eigenen Verantwortungsbereich
liegt. Daher wird vom Käufer verlangt,
dass er vor Inanspruchnahme des Ver-
käufers im Rahmen seiner Möglichkei-
ten sorgfältig prüft, ob die in Betracht
kommenden Ursachen für das Symptom
in seiner eigenen Sphäre liegen und
nicht dem Verantwortungsbereich des
Verkäufers zuzuordnen sind. Bleibt da-

bei ungewiss, ob tatsächlich ein Mangel
vorliegt, darf der Käufer Mängelrechte
geltend machen, ohne Schadensersatz-
pflichten wegen einer schuldhaften
Vertragsverletzung befürchten zu müs-
sen, auch wenn sich sein Verlangen im
Ergebnis als unberechtigt herausstellt.
In diesem Falle gehen die Prüfungskos-
ten zu Lasten des Verkäufers.
 Der Verkäufer muss Tatsachen dar-
legen, aus denen auf eine mögliche
schuldhafte Pflichtverletzung des Käu-
fers geschlossen werden kann.

3.Transport-/Abschleppkosten im
Falle eines unberechtigten Nach-

erfüllungsverlangens des Käufers
 Liegt kein Sachmangel vor, hat der
Käufer die Transportkosten zu tragen.
 Hat der Käufer den Verkäufer dazu
aufgefordert, das Fahrzeug in dessen
Werkstatt abzuschleppen, steht dem
Verkäufer wegen der von ihm aufge-
wendeten Abschleppkosten ein berei-
cherungsrechtlicher Herausgabean-
spruch gegen den Käufer zu.
 Bis zur Erstattung der Abschleppkos-
ten steht dem Verkäufer außerdem das
Recht zu, die Herausgabe des abge-
schleppten, auf seinem Hof befindlichen
Fahrzeugs des Käufers zu verweigern.
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und gegebenenfalls zu reparieren. Die
Käuferin drängte wegen ihrer zwei Kin-
der auf eine schnelle Reparatur. Mit
Schreiben vom 15.06.2022, das dem
Händler am 21.06.2022 zuging, forder-
te ein von der Käuferin beauftragter
Rechtsanwalt den Händler auf, das
Fahrzeug bis zum 28.06.2022 instand
zu setzen und der Käuferin, die von ihr
beglichenen Abschleppkosten zu erstat-
ten. Mit Schreiben vom 30.06.2022 trat
die Käuferin vom Kaufvertrag zurück.
Am 04.07.2022 wurde ihr vom Händler
mitgeteilt, dass ihr Fahrzeug am nächs-
ten Tag ab 11.00 Uhr abholbereit sei.
Die Käuferin ließ ihm daraufhin mittei-
len, dass sie kein Interesse mehr daran
habe, den Kaufvertrag aufrechtzuerhal-
ten. Am 05.07.2022 forderte der Händ-
ler die Käuferin auf, das Fahrzeug nun-
mehr abzuholen.

Entscheidung des Gerichts
Das LG Düsseldorf entschied, dass die
Käuferin nicht wirksam vom Kaufvertrag
zurückgetreten war, weil sie dem Händ-
ler keine angemessene Frist zur Nach-
erfüllung gesetzt hatte.

Aus den Entscheidungsgründen
ergibt sich folgendes:

1.Sofern die übrigen Rücktrittsvor-
aussetzungen vorliegen, kann ein

Verbraucher wegen eines Mangels der
Kaufsache auch ohne vorherige Nach-
fristsetzung vom Kaufvertrag zurücktre-
ten, wenn der Verkäufer die Nacherfül-
lung trotz Ablaufs einer angemessenen
Frist (im Sinne eines angemessenen
Zeitraums) nicht vorgenommen hat.
Diese Frist bzw. dieser Zeitraum beginnt
ab dem Zeitpunkt zu laufen, an dem der
Verbraucher den Verkäufer über den
Mangel unterrichtet hat (§ 475d Abs. 1
BGB).

2.Hat der Verbraucher dem Verkäu-
fer dennoch eine Nacherfüllungs-

frist gesetzt, obwohl es ausgereicht
hätte, wenn er lediglich den Ablauf ei-
nes angemessenen Zeitraums abgewar-
tet hätte, gilt die dem Verkäufer aktiv
gesetzte Frist. Sie beginnt nicht bereits
mit der Mängelreklamation zu laufen,
sondern erst ab dem Zeitpunkt, in dem
sie aktiv gesetzt wurde.

3.Auch eine an sich nicht erforder-
liche Fristsetzung muss „angemes-

sen“ sein. Eine zu kurz bemessene Frist
ist nicht unwirksam, sondern setzt den
Lauf einer angemessenen Frist in Gang.

4.Tritt der Verbraucher nach Ablauf
der von ihm aktiv gesetzten, aber

zu kurz bemessenen Frist vom Kaufver-

trag zurück, so ist der Rücktritt unwirk-
sam, wenn er vor Ablauf der automa-
tisch in Gang gesetzten angemessenen
Frist erklärt wurde.

5.Ob eine Frist zur Nacherfüllung
„angemessen“ ist, ist eine Frage

des Einzelfalls. Entscheidend ist, dass
dem Verkäufer eine Nacherfüllung in-
nerhalb der Frist realistisch möglich sein
muss.

6.Bei einer Nachbesserung sind für
die Bestimmung der Angemessen-

heit der Frist folgende Umstände zu
berücksichtigen:
 die Art des zu beseitigenden Man-
gels,
 die Komplexität der Kaufsache,
 etwaige die Nachbesserung er-
schwerende Umstände sowie
 das Leistungsinteresse des Käufers

7.In Fällen, in denen ein Austausch-
motor beschafft und in ein Fahr-

zeug eingebaut werden muss, ist eine
Frist von wenigen Tagen insbesondere
dann unangemessen kurz, wenn der
Verkäufer keine eigene Werkstatt unter-
hält. In einem solchen Fall ist eine Frist
von mindestens zwei Wochen angemes-
sen.
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Sozialrecht
Hinweis: Das neue „SV Meldeportal“ ist am 04.10.2023 gestartet, so dass
das bisherige Portal „Sv.net“ Ende Februar 2024 abgeschaltet wird

Ab März 2024 ist das von einigen
Arbeitgebern benutzte Portal
„sv.net“ (Meldeportal zur Sozialver-
sicherung) nicht mehr verfügbar.
Sollten Kfz-Betriebe dieses Melde-
portal bisher für ihre Sozialversiche-
rungsmeldungen genutzt haben,
müssen sie sich bis spätestens zum
29.02.2024 auf dem neuen „SV-Mel-
deportal“ anmelden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich
bis spätestens zum 29.02.2024 all die-
jenigen Arbeitgeber, die für ihre Sozial-
versicherungsmeldungen das bisherige
Portal „Sv.net“ genutzt haben, unbe-
dingt beim neuen „SV-Meldeportal“
angemeldet haben müssen.

Hintergrund: Die Sozialversicherungsträ-
ger sind gesetzlich seit langem verpflich-
tet, eine adäquate Ausfüllhilfe für den
elektronischen Austausch von Meldun-
gen, Beitragsnachweisen, Bescheinigun-

gen und Anträgen zur Verfügung zu
stellen. Seit 2001 kommen die Kranken-
kassen dieser Pflicht mit dem Online-An-
gebot „sv.net“ nach.

Aufgrund stetig steigender Anforderun-
gen an den Datenaustausch wurde das
digitale Verfahren zur Meldung an die
Sozialversicherung grundlegend ange-
passt. Entsprechend wurde ein komplett
neues Meldeportal – das neue „SV
Meldeportal“ – eingerichtet. Dieses
Portal wurde zum 04.10.2023 freige-
schaltet. Nach dem Ablauf einer Über-
gangsphase wird zum 29.02.2024 das
bisherige Meldeportal „sv.net“ komplett
abgeschaltet. Das bedeutet aber auch,
dass sich bis zu diesem Termin alle bisher
aktiven Nutzer auf dem neuen Portal
angemeldet haben müssen.

Auf der Website https://app.sv-
meldeportal.de/de/login können
Unternehmen unmittelbar mit der Re-

gistrierung beginnen. Allgemeine Infor-
mationen zum Meldeportal sind unter
der Internetadresse https://www.sv-
meldeportal.com/ zu finden.

Darüber hinaus kann bei Interesse ein
umfangreicher Flyer zum neuen Melde-
portal bei Ihrer Innung oder dem Lan-
desverband abgerufen werden.

Wichtiger Hinweis: Die Nutzung des
SV-Meldeportals ist 2024 grundsätz-
lich kostenfrei. Einzige Voraussetzung
ist, dass sich betroffene Arbeitgeber
bis zum 31.03.2024 als Nutzer regis-
trieren. Erst ab 2025 ist die Nutzung
des SV-Meldeportals dann für alle
grundsätzlich kostenpflichtig.
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AnsprechpartnerInnen der
Ausschüsse sind (erreichbar über
den Landesverband):

Rechnungsprüfungsausschuss:
Madlen Wallberg – Vorsitz
(Autohaus Möldgen GmbH & CO. KG),
Uwe Schmidt (Autohaus Schmidt KG) sowie
Ines Woldrich (AUTO:WERK Dresden GmbH)
Ausschuss Betriebswirtschaft:
Uwe Schmidt
(Geschäftsführer Kfz-Innung Sachsen/Chemnitz)
Ausschuss Freie Werkstätten:
Thomas Huth (Obermeister Innung Dresden)
Ausschuss Werkstatt und Technik:
Tilo Schumer (Geschäftsführer Innung Leipzig)
Berufsbildungsausschuss:
Cris Schneider
(Schneider Nutzfahrzeug Service GmbH)
Landesaufgabenerstellungsausschuss:
Thomas Renner (Auto Service Renner)
Pressesprecher/
Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit:
Michael Schneider (Obermeister Kfz-Innung
Sachsen West/Chemnitz)

Verbandstag 2023
Michael Schneider zum neuen Präsidenten gewählt

Am 9. November 2023 fand der dies-
jährige Verbandstag in Dresden
statt, bei dem unter anderem die
Neuwahlen für den Landesverband
und den Landesinnungsverband auf
dem Programm standen.

Gewählt wurde als neuer Präsident und
gleichzeitig Landesinnungsmeister Mi-
chael Schneider. Der bisherige Präsident
Ralf Herrmannsdorf wurde als Vizeprä-
sident gewählt. Die Delegierten der
sächsischen Kfz-Innungen wähl-
ten für den weiteren Vorstand die
Herren Thomas Huth sowie Klaus
Pohlmann.

Ebenso wurde der Rechnungsprü-
fungsausschuss und die Vorsitzen-
den der verschiedenen Ausschüsse
gewählt, welche die Interessen der
sächsischen Kfz-Meisterbetriebe
beim ZDK vertreten. Wir gratulie-
ren allen gewählten VertreterInnen
und danken diesen für Ihre Bereit-
schaft zur Mitarbeit in den Äm-
tern!

Ein weiterer großer Tagesord-
nungspunkt war die Präsentation
unseres Ausschussvorsitzenden
Berufsbildung Cris Schneider zur
Neuordnung des Ausbildungsbe-

rufes der Kfz-MechatronikerIn. Das im
Jahr 2013 modernisierte Berufsbild mit
den 5 Schwerpunkten und den 8 ge-
meinsamen Berufsbildpositionen steht
bundesweit zur Neuordnung in der
Diskussion. Der Gedanke eines zu-
kunftsorientierten gemeinsamen Mobi-
litätsberufes ist dabei das Ziel. Derzeit
ist dieser Beruf in gemeinsame Ausbil-
dungsinhalte und die Schwerpunkte
Personenkraftwagentechnik, Nutzfahr-
zeugtechnik, Motorradtechnik, System-

und Hochvolttechnik sowie Karosserie-
technik aufgeteilt. Die Inhalte und
Strukturen werden auf Länderebene
besprochen, anschließend soll ein ge-
meinsamer Konsens gefunden werden
wie zukünftig die Prioritäten zu verge-
ben sind. Herr Schneider betont bei
seinen Ausführungen die Bedeutung der
Ausbildungsbetriebe bei der Meinungs-
bildung.

TERMINPLAN
JANUAR
29. 09:30 Uhr ZDK-Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit Berlin

14:00 Uhr ZDK-Ausschuss Werkstätten und Technik Berlin
30. DAT-Report Berlin
FEBRUAR
5. 16:30 Uhr Expertensitzung Landesaufgabenerstellungsausschuss Dresden
10.–18. mitteldeutsche handwerksmesse Leipzig
15. ZDK-Jahrespressekonferenz Berlin
26.–27. 10:00 Uhr Sitzung ZDK-Vorstand Potsdam
MÄRZ
4. 16:30 Uhr Sitzung Landesaufgabenerstellungsausschuss Dresden
12. 09:30 Uhr Vorstandssitzung im Landesverband Dresden
22. Würzburger Karosserie- und Schadenstage Würzburg

Vorstand des Landesverbandes (von links
Michael Schneider, Thomas Huth, Klaus Pohlmann;
nicht im Bild Ralf Herrmannsdorf)
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